
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.02.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt. 
 

 Sitzung des Gemeinderats      07.03.2017 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    25.04.2017 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   04.07.2017 

 Sitzung des Kindergarten- und Schulbeirats    29.03.2017   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 13.12.2016 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 13.12.2016 einstimmig beschlossen hat, ein Gemeindeporträt an L-TV in Auftrag zu geben. 
Des Weiteren hat sich der Gemeinderat einstimmig für den Erhalt des Sichtfachwerks im Rah-
men der Sanierung des Turms der Mauritiuskirche in Oppelsbohm ausgesprochen. Die Verwal-
tung wurde zum Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit der evangelischen Kirchenge-
meinde Oppelsbohm ermächtigt. Ebenfalls einstimmig hat der Gemeinderat die Vermietung und 
Veräußerung von Gemeindeliegenschaften, hier der Wohnungen Nr. 1 und Nr. 4 im Gebäude 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 1 beschlossen. 
Abschließend wurde ebenfalls einstimmig Beschluss gefasst, eine offene Forderung unbefristet 
niederzuschlagen.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen 
   

    
Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass die Gemeinde vom Land Baden-Württemberg eine 
Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen in Höhe von 8.350 € für das Schuljahr 
2016 / 2017 erhalten hat.  
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kämmerei 
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1.4. Bekanntgaben  

- Außerordentliche Erlöse für alte Fahrzeuge des Fuhrparks des Bauhofs 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass über das Online-Portal www.zoll-auktion.de verschiedene 
alte Fahrzeuge des Fuhrparks des Bauhofs höchstbietend veräußert werden konnten. So konn-
ten seit November 2013 ein Schneepflug und Salzstreuer, der Mc Cormick 523 Traktor, der 
Schmalspur-LKW Bucher inkl. Salzstreuer, der Caterpillar Baggerlader CAT und der Lindner 
GeoTrac veräußert werden. Die Gemeinde hat dadurch außerordentliche Erlöse in Höhe von 
90.460,90 € erzielt.  
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 

http://www.zoll-auktion.de/
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1.5. Bekanntgaben  

- Stromsteuererstattung durch die Süwag 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass sich die Süwag in einem zehn Jahre andauernden Rechtsstreit 
mit den Finanzbehörden durchgesetzt hat. Es ging um die Höhe der Stromsteuersätze. Die 
Süwag konnte erreichen, dass die Strommengen bei der Straßenbeleuchtung statt zum Regel-
steuersatz lediglich mit einem ermäßigten Steuersatz zu versteuern sind. Rückwirkend für die 
Jahre 2001-2010 erhält die Gemeinde daher einen Erstattungsbetrag in Höhe von 41.688,89 €.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.6. Bekanntgaben  

- Pflegetag des LEV am 25.02.2017 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass am 25.02.2017 ein Pflegetag des Landschaftserhaltungsver-
bands (LEV) zwischen Oppelsbohm und Necklinsberg stattfindet. Dieser wird von Ehrenamtli-
chen mit Unterstützung der Gemeinde Berglen durchgeführt.    
 
Das Gremium nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.7. Bekanntgaben 

- Genehmigung Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2017 einschließlich Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 271/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Gemeinderätin Jooß betont, dass die Gemeinde zwar im Moment finanziell sehr gut aufgestellt 
ist, man jedoch beachten sollte, dass es in den Folgejahren finanziell enger wird. Nach „fetten“ 
Jahren werden auch „magere“ Jahre kommen, dies sollte man bei künftigen Entscheidungen mit 
berücksichtigen.  
Bezüglich der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bittet sie um einen 
Zwischenstand in einer der nächsten Sitzungen. Der Gemeinderat sollte in den Prozess mit ein-
gebunden werden. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Genehmigung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich Wirtschaftsplan für den Eigen-
betrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 des Landratsamtes Rems-Murr-
Kreis vom 19.01.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
 



 
 

 

 
 

Bekanntgaben: Genehmigung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich Wirtschaftsplan für den 

Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 
 
 
Mit Schreiben vom 19.01.2017 erhielt die Gemeinde Berglen die in der Anlage beigefügte Ge-
nehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 ein-
schließlich Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 
des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Genehmigung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich Wirtschaftsplan für den Eigen-
betrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 des Landratsamtes Rems-Murr-
Kreis vom 19.01.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/271/2017 902.41:HH 2017 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.02.2017 öffentlich Kenntnisnahme 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung des Gemeinderats 
am 13.12.2016 

   

    
Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am 
13.12.2016 Geburtstag hatten, seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche 
Engagement: 
 

 Gemeinderat Jochen Friz    24. Dezember 

 Gemeinderat Wolfgang Frey    27. Dezember 

 Gemeinderätin Christa Jooß    09. Januar 

 Gemeinderätin Bettina Rommel   18. Januar 

 Gemeinderat Rolf Hammer    28. Januar 

 Gemeinderat Thomas Walter    29. Januar 
 
Anlässlich des runden Geburtstags von Frau Gemeinderätin Petra Finze am 14. Januar  über-
reicht der Vorsitzende ein Präsent der Gemeinde. 
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Eröffnung der neuen Sporthalle 
   

    
Gemeinderat Tottmann dankt dem Vorsitzenden und der Verwaltung für die sehr gelungene 
Einweihung der Sporthalle.  
 
Bürgermeister Friedrich gibt den Dank gerne an die mit der Organisation betrauten Mitarbeiter 
weiter.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Vorzimmer 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Kostenlose Überlassung eines Fahrzeugs für den Winterdienst durch die 
Firma Kärcher 

   

    
Gemeinderat Moser nimmt Bezug auf die kostenlose Überlassung eines Fahrzeugs für den Win-
terdienst durch die Fa. Kärcher an die Gemeinde Berglen. Dem Artikel der örtlichen Presse 
konnte er entnehmen, dass ein anderes Räumfahrzeug altersbedingt ausgefallen sei und die 
Gemeinde angeblich in eine „brisante Lage“ gekommen wäre, hätte sie dieses Angebot nicht 
erhalten. Für ihn stellt sich die Frage, warum der Gemeinderat hierüber nicht informiert wurde. 
Außerdem möchte er wissen, ob der Winterdienst jetzt auch ohne das Fahrzeug der Firma Kär-
cher sichergestellt werden kann.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Gremium in nichtöffentlicher Sitzung am 13.12.2016 
über den Termin und das Vorgehen informiert wurde.  
 
Kämmerer Schreiber teilt zu einer weiteren Anfrage von Gemeinderat Moser mit, dass die freien 
Mittel im Vermögenshaushalt grundsätzlich nur für einen Vermögenserwerb in Frage kommen. 
Der Erwerb eines neuen Fahrzeugs in relativ kurzer Zeit wäre jedoch unrealistisch gewesen 
(hohe Kosten, lange Lieferzeiten, etc.). Es wäre nur eine Anmietung in Frage gekommen. Hierfür 
fehlten jedoch die erforderlichen Haushaltmittel im Verwaltungshaushalt.  
 
Bürgermeister Friedrich betont, dass das großartige Engagement der Firma Kärcher die Ge-
meinde während dieser Zeit zusätzlich unterstützt hat.  
 
Bauhofleiter Albrecht weist darauf hin, dass sich die Winterdienstsituation durch eine Änderung 
des Räumplans verbessert hat. Innerhalb von ca. vier Stunden können derzeit alle Straßen im 
Gemeindegebiet geräumt werden mit den Fahrzeugen des Fuhrparks. Die Befürchtung von Ge-
meinderat Moser kann also ausgeräumt werden. Der Testlauf hat ergeben, dass sich das Fahr-
zeug der Firma Kärcher zwar in einigen Situationen bewährt hat, dass es aber für die Gemeinde 
Berglen nicht das ideale Konzept ist.  
 
Nach Auffassung von Gemeinderat Geck sind Bauhof und Winterdienst auf dem richtigen Weg.  
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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3. Bürgerfragestunde    
    
Von Seiten der Einwohner werden keine Anfragen gestellt.   
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4. Beschaffung eines HLF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Berglen Abteilung 

Süd 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 273/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende dankt den Ausschussmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und hier besonders 
dem ehemaligen Kommandanten Herrn Ronald Schmidt für die intensive ehrenamtliche Arbeit 
und für die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung.  
 
Gemeinderat Geck findet es bemerkenswert, inwieweit im Feuerwehrbeirat mit Fachkompetenz 
und Augenmaß nach anfänglichen Diskussionen schnell eine Entscheidung getroffen werden 
konnte. Das Fahrzeug passt zur Gemeinde und zum Einsatzplan und wird seinen Einsatzzweck 
ohne Einschränkungen erfüllen können.  
 
Bürgermeister Friedrich betont, dass es kein Wunschkonzert der Technik gab, sondern der Blick 
aufs Wesentliche und Notwendige beschränkt wurde.  
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beauftragt für die Lose 1 – 3 jeweils den Bieter entsprechend der Emp-
fehlung des Beschaffungsausschusses der Freiwilligen Feuerwehr Berglen mit der Liefe-
rung eines HLF 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Beschaffung eines HLF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Berglen 
Abteilung Süd 

 
 

Die Verwaltung wurde in der Gemeinderatssitzung am 18. Oktober 2016 beauftragt, eine öffent-

liche Ausschreibung für die Beschaffung eines HLF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Berglen 

Abteilung Süd durchzuführen. Bis zum Ende der Angebotsfrist am 31. Januar 2017 sind bei der 

Gemeinde Berglen zehn Angebote von entsprechenden Fachfirmen eingegangen.  

 
 

Stellungnahme des Beschaffungsausschusses zur Beschaffung eines HLF 10 für die 
Feuerwehr Berglen 

 
 

Bei der am 31.01.2017 durchgeführten Submission der eingegangenen Angebote wurden 
folgende Ergebnisse erzielt. 
 
 

Los 1 Fahrgestell: 
 
 

 
MAN TGM 13.290 Bieter 2 

Angebotspreis 85.870,40 € 93.772,00 € 

ausstattungsbereinigter Preis 85.870,40 € 87.822,00 € 

 
Empfehlung:  
Aufgrund der eindeutig besseren Gewichtsbilanz des MAN (Nutzlast 7520 kg) gegenüber dem 
Bieter 2 (Nutzlast 7215 kg) wird die Beschaffung des MAN empfohlen. Hinzu kommt, dass die 
bislang vorliegenden Gewichtsbilanzen der Aufbauhersteller beim Fahrgestell von Bieter 2 so 
nicht genehmigungsfähig sind. 
 
 

Los 2 Feuerwehrtechnischer Aufbau 
 
 

 
Bieter 1 Bieter 2 Rosenbauer Bieter 4 

Angebotspreis 180.789,56 € 191.119,95 € 198.730,00 € 207.946,55 € 

ausstattungs-
bereinigter Preis 

186.473,00 € 194.338,90 € 196.014,42 € 212.009,21 € 

 
 
Empfehlung:  
Entsprechend der durchgeführten Abstimmung hat der Beschaffungsausschuss mehrheitlich 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/273/2017 131.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.02.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



beschlossen, das Angebot der Firma Rosenbauer zu empfehlen. Der Ausschuss sieht Vorteile in 
den Innenabmessungen der Mannschaftskabine und in der Ausführung der Einstiege. Weiterhin 
wird die Ausführung der Trittbretter im Bereich des Geräteaufbaus bevorzugt. 
Der günstigste Bieter 1 schnitt im Bereich der Kabinenbewertung nicht so gut ab, ebenfalls 
gefällt die Ausführung der Aufstiege zur Mannschaftskabine nicht. 
Das Fahrzeug von Bieter 2 konnte zwar in der Verarbeitung grundsätzlich überzeugen, 
allerdings wurde die Art der Bauausführung als etwas überholt angesehen.   
 
 

Los 3 Feuerwehrtechnische Beladung 
 
 

 Bieter 1 Bieter 2 Bieter 3 Ziegler Bieter 5 

Angebotspreis 34.108,38 € 34.108,38 € 32.138,68 € 33.328,81 € 32.048,40 € 

ausstattungs-
bereinigter 
Preis 

38.422,27 € 34.919,96 € 32.379,06 € 33.867,55 € 32.443,48 € 

 
 
Empfehlung:  
Ausstattungsbereinigt ist das Angebot der Firma Ziegler das wirtschaftlichste, da es alle benö-
tigten Positionen zum geringsten Preis liefern kann. Die weiteren Bieter können u.a. das für das 
Notstromaggregat benötigte Batterieladegerät nicht anbieten und sind daher auf den ersten 
Blick günstiger, nicht jedoch ausstattungsbereinigt.  
 
 
Finanzierung:  
Im Haushaltsplan 2016 wurden auf der Ausgabenseite für die Neubeschaffung eines HLF 10 in 
Summe 400.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung ist somit gesichert. 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt für die Lose 1 – 3 jeweils den Bieter entsprechend der Emp-
fehlung des Beschaffungsausschusses der Freiwilligen Feuerwehr Berglen mit der Liefe-
rung eines HLF 10. 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Ordnungsamt   
 

 





















































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.02.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
5. Beschaffung Bauhoffahrzeuge: Bagger und Radlader - Ausschreibung 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 269/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende geht nachfolgend auf den Sachverhalt ein.  
 
Gemeinderat Moser könnte sich anstelle der Beschaffung eines Baggers durchaus auch vorstel-
len, diesen für zehn oder elf Monate zu leasen. Während der Wintermonate kann er aufgrund 
der Witterungsverhältnisse sowieso nicht so genutzt werden. Er verweist in diesem Zusammen-
hang auf den Jahresvertrag mit der Firma Negele, die in Notfällen auch einspringen kann. Repa-
raturkosten und ein permanentes Fortschreiten der Technik sprechen seiner Meinung nach ge-
gen den Kauf des Baggers. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Reparaturkosten bei der Beschaffung mitberücksich-
tigt wurden.  
 
Bauhofleiter Albrecht betont, dass man mit einem Fahrzeug vor Ort auch spontan reagieren 
kann. Dies spricht eindeutig für den Kauf des Baggers. 
 
Gemeinderat Beck könnte sich vorstellen, den Bagger nach einer kürzeren Laufzeit wieder mit 
Gewinn zu veräußern.  
 
Der Vorsitzende entgegnet, dass die Gemeinde als Behörde im öffentlichen Dienst an die Afa-
Tabelle des Landes Baden-Württemberg bei der Berechnung gebunden ist. Die Gemeinde hat 
jedoch Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Dauer der Nutzung des Fahrzeugs.  
 
Gemeinderat Hammer plädiert für den Kauf. Allerdings sollte man nach fünf Jahren überprüfen, 
ob eine Nutzung weiter sinnvoll ist. 
 
Gemeinderätin Rommel hat den Eindruck, dass der Bagger seit der Einstellung von Herrn Alb-
recht als Bauhofleiter wesentlich öfter im Einsatz ist. Außerdem wird die Friedhofpflege und –
unterhaltung wieder durch den Bauhof ausgeführt.  
 
Der Vorsitzende sagt zu, die Fahrzeugkonzeption für den Bauhof fortzuschreiben, sobald die 
Beschaffungen der Fahrzeuge abgeschlossen ist.  



 
Gemeinderat Geck schließt sich den Äußerungen von Gemeinderat Beck an. Auch ihm wäre 
wichtig, nicht an die Maximal-Nutzungsdauer zu gehen, sondern nach einer Nutzungsdauer von 
fünf Jahren zu prüfen, wie hoch der Verschließ ist und ob das Arbeitsgerät für die Nutzung noch 
attraktiv ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte das Fahrzeug abgestoßen und rechtzeitig eine 
Ersatzbeschaffung angestoßen werden.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Haller bezüglich des geplanten Tags der offenen Tür beim Bauhof 
teilt Bauhofleiter Albrecht mit, dass dieser an den diesjährigen Bergleshock angeschlossen wer-
den soll.  
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat gibt das Lastenheft frei und ermächtigt die Verwaltung auf dieser 
Grundlage eine öffentliche Ausschreibung für die Beschaffung eines Baggers 
durchzuführen.  

 
2. Der Gemeinderat gibt das Lastenheft frei und ermächtigt die Verwaltung auf dieser 

Grundlage eine öffentliche Ausschreibung für die Beschaffung eines Radladers 
durchzuführen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung  
 



 
 

 

 
 

Beschaffung Bauhoffahrzeuge: Bagger und Radlader - Ausschreibung 
 
 
In der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 10.05.2016 hat der Gemeinderat eine Fahrzeugkon-
zeption für den Bauhof, die bis ins Jahr 2020 reicht, beschlossen. Dieser ging eine Besichtigung 
des Gremiums im Bauhof der Gemeinde am 30.04.2016 voraus. 
 
Die Ersatzbeschaffungen für den kleinen Holder und für den Lindner wurden zwischenzeitlich 
getätigt. Es wurden ein Schlepper sowie ein Geräteträger (beides Fabrikate John Deere) be-
schafft. Auch wurde zwischenzeitlich ein Ersatzfahrzeug für den Dacia bestellt. 
 
Gemäß der Fahrzeugkonzeption sollen im Jahr 2017 ein Bagger, ein Radlader und ein Prit-
schenfahrzeug angeschafft werden. Entsprechend wurden im Haushaltsplan 2017 unter der 
Haushaltsstelle 7700-935300.001 300.000,00 € zur Verfügung gestellt. 
 
Für einen Bagger gemäß Lastenheft muss mit Anschaffungskosten in Höhe von 140.000,00 € 
gerechnet werden, für einen Radlader mit Kosten i.H.v. 60.000,00 €. Die Finanzierung ist damit 
sicher gestellt. 
 
Bei der Aufstellung der Fahrzeugkonzeption wurde die Beschaffung dieser beiden Fahrzeuge 
bewusst für das Jahr 2017 geplant, da im Vorfeld getestet werden sollte, ob die Fahrzeuge 
durch die Tätigkeiten des Bauhofs auch ausgelastet werden können, oder ob nicht die Anmie-
tung über befristete Zeiträume eine wirtschaftlichere Lösung darstellt. Nach Auswertung der 
Nutzungsdaten für das Jahr 2016 wurde ein dem Lastenheft entsprechender Bagger 1.376 Be-
triebsstunden für die Aufgabenbereiche Grünpflege, Straßen-/ Feldwegeunterhaltung, Friedhöfe 
und der Außengeländepflege der Kindertageseinrichtungen genutzt. Die gesamten Mietkosten 
betrugen 23.904,17 €. 
 
Diese Daten zugrunde legend und unter Berücksichtigung der künftig anfallenden laufenden 
Kosten (Versicherung, Verschleiß, Betriebsstoffe, Reparatur, usw.) i.H.v. 50 % der jährlichen 
Abschreibungen (Nutzungsdauer neun Jahre gemäß Afa-Tabelle des Landes Baden-
Württemberg, jährliche Abschreibung somit 15.555,56 €) amortisiert sich die Anschaffung eines 
gemeindeeigenen Baggers im neunten Jahr seiner Nutzung (siehe Anlage 3). 
 
Für den geplanten Radlader liegen entsprechende Daten nicht vor. Die Arbeiten wurden, soweit 
möglich, mit dem CAT Baggerlader und dem Gabelstapler erledigt bzw. auf das Jahr 2017 ver-
schoben. Hinzu kommt die deutlich höhere Flexibilität der eigenen Fahrzeugvorhaltung. Beide 
Fahrzeuge ersetzen den bereits veräußerten CAT Baggerlader und den stark in die Jahre ge-
kommenen Gabelstapler. 
 
Die Verwaltung hat für die Beschaffungen sogenannte Lastenhefte erarbeitet (siehe Anlage 1 
und 2). Die Fahrzeuge sollen auf der Grundlage dieser Lastenhefte öffentlich ausgeschrieben 
und durch die Verwaltung nach den Kriterien Preis, technische Leistungsfähigkeit, Ergonomie 
und Unterhaltungskosten ausgewertet werden.  
 
Der Bauhofleiter der Gemeinde Berglen, Herr Markus Albrecht, wird in der Gemeinderatssitzung 
anwesend sein und für eventuelle Rückfragen gerne zur Verfügung stehen. 
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B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3. Der Gemeinderat gibt das Lastenheft frei und ermächtigt die Verwaltung auf dieser 

Grundlage eine öffentliche Ausschreibung für die Beschaffung eines Baggers 
durchzuführen.  

 
4. Der Gemeinderat gibt das Lastenheft frei und ermächtigt die Verwaltung auf dieser 

Grundlage eine öffentliche Ausschreibung für die Beschaffung eines Radladers 
durchzuführen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung  
 

 















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
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Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
6. Energieagentur Rems-Murr gGmbH - Probemitgliedschaft und verschie-

dene Pilotprojekte 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 270/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt den Geschäftsführer der Energieagentur Rems-Murr gGmbH, Herrn 
Jürgen Menzel, und erteilt diesem nach einer kurzen Einführung in die Thematik das Wort. 
 
Herr Menzel stellt die Arbeit der Energieagentur in Teilen anhand einer PowerPoint-Präsentation 
vor.  
 
Gemeinderätin Jooß hält die Vorlage für sehr überzeugend. Die SPD-Fraktion stimmt dem An-
trag in voller Form zu. Erfreulich ist, dass die Chance auf Einsparungen mit dem Angebot der 
Energieagentur deutlich verbessert werden kann. Auch für die Bürger gibt es individuelle Ange-
bote.  
 
Die Freien Bürger Berglen sprechen sich nach Aussage von Gemeinderat Klenk ebenfalls für 
eine Probemitgliedschaft aus.  
 
Auf Nachfrage von Gemeinderat Hammer teilt Herr Menzel mit, dass sich in den Rathausge-
meinden mit ca. 5.000 Einwohnern ca. zwei bis drei Bürger/Monat beraten lassen. Kostenlose 
stationäre Beratungen in der Geschäftsstelle in Waiblingen werden ungefähr 300 pro Jahr wahr-
genommen. 150 bis 200 Beratungen werden vor Ort durchgeführt, am Telefon lassen sich 100 – 
150 Personen beraten. 
 
Der Vorsitzende fügt an, dass eventuell auch monatliche Beratungsgespräche in Liegenschaften 
der Ortsteile durchgeführt werden können. 
 
Gemeinderätin Jooß ist der Auffassung, dass dieses Thema zu wenig im Bewusstsein der Bür-
ger ist. In der Geschäftsstelle in Waiblingen ist der Zulauf wesentlich größer, hier wird vermutlich 
besser vermarktet. 
 
Herr Menzel sagt zu, den Start der neuen Beratung stärker zu bewerben.  
 
Gemeinderätin Rommel erkundigt sich, ob neben der Energieberatung auch die Begleitung der 



vorgeschlagenen Maßnahmen durch die Energieagentur erfolgt.  
 
Herr Menzel verneint dies. Die Energieagentur möchte sich nicht in den Wettbewerb einmischen.  
 
Gemeinderätin Rommel spricht sich ebenfalls für eine Probemitgliedschaft aus.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderätin Rommel führt der Vorsitzende aus, dass die Liegenschaften 
aufgenommen wurden, die am stärksten genutzt werden.  
 
Herr Kisa ergänzt, dass die neue Sporthalle aufgrund ihrer Größe einen gewissen Grundver-
brauch haben werde. Dies soll langfristig überwacht werden.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Hammer teilt Herr Menzel mit, dass die Bürger innerhalb von zwei 
Wochen einen Beratungstermin in der Geschäftsstelle in Waiblingen erhalten können. Einmal 
pro Monat finden Beratungsgespräche in der Gemeinde statt. Der Heizungscheck wird nur in 
den Wintermonaten durchgeführt. Die Bewerbung der Energieberatung soll im Mitteilungsblatt 
bzw. über Flyer, die eingelegt werden, erfolgen.  
Zum 1. April 2017 könnte die Probemitgliedschaft beginnen. Nach der Bewerbung sollen die 
ersten Beratungsgespräche in Absprache mit der Verwaltung terminiert werden.  
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Die Gemeinde Berglen schließt für ein Jahr eine unverbindliche kostenlose Probemit-

gliedschaft bei der Energieagentur Rems-Murr gGmbH ab. Für die Bürgerinnen und 
Bürger in Berglen wird bei der Energieagentur Rems-Murr gGmbH eine kostenlose 
Energieberatung eingerichtet. 
 

2. Der Teilnahme am Pilotprojekt LED-Klassenzimmer wird zugestimmt. Zur Energiekos-

teneinsparung beauftragt die Verwaltung aus laufenden Unterhaltungsmitteln die 

Energieagentur Rems-Murr gGmbH zur Pilot-Umrüstung eines Schulklassenzimmers 

auf LED-Beleuchtung.  

3. Der Teilnahme am Pilotprojekt „Pumpentausch“ wird zugestimmt. Zur Energiekosten-

einsparung beauftragt die Verwaltung aus laufenden Unterhaltungsmitteln die Ener-

gieagentur Rems-Murr gGmbH zum Pilot-Heizungspumpentausch in einer Liegen-

schaft der Gemeinde. Die Liegenschaft wird von der Verwaltung ausgewählt. 

4. Der Teilnahme am Projekt „Klimaschutz mit System“ wird zugestimmt. Zur Energie-

kosteneinsparung erklärt die Verwaltung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH vor-

behaltlich der endgültigen Förderzusage die Absicht zur Teilnahme am Förderprojekt 

„Klimaschutz mit System“ zum Pumpentausch in kommunalen Liegenschaften und 

zur Durchführung bzw. Einführung eines kommunalen Energiemanagements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung 
  1 x Hausmeister   
 



 
 

 

 
 

Energieagentur Rems-Murr gGmbH - Probemitgliedschaft und 
verschiedene Pilotprojekte 

 
 
Die Energieagentur Rems-Murr gGmbH ist im Jahr 2008 vom Landkreis zusammen mit der 
Stadt Waiblingen als gleichberechtigter Gesellschafter gegründet worden. Ihr Ziel ist die Ener-
gieberatung der Bürgerschaft, der Landkreiskommunen und der Wirtschaft, sowie die Verbesse-
rung des effizienten Energieeinsatzes und des Klimaschutzes im Landkreis. Bei der Energie-
agentur sind aktuell 3,8 Vollzeitstellen angesiedelt, die neutral beraten und verschiedene Pro-
jekte wie die Gewerbeenergiekampagne, Schulprojekte, Quartiersberatungen und vieles mehr 
durchführen. Die Energieagentur finanziert sich hauptsächlich aus Zuwendungen der Gesell-
schafter, der Mitgliedskommunen und aus Förderprojekten. 
 
Seit dem Wechsel der Geschäftsführung zum 1. April 2016 bietet die Energieagentur als 
Schwerpunkt ihrer Arbeit den Landkreisgemeinden stärker als bisher Unterstützung über neue, 
geförderte Effizienzangebote an. Der Geschäftsführer Herr Jürgen Menzel wird in der Gemein-
deratsitzung die Energieagentur und ihre vielfältigen Aktivitäten und Projekte vorstellen. 
 
Für die Gemeinde Berglen wurden gemeinsam vier mögliche verschiedene Projekte ausge-
wählt, welche nachfolgend kurz erläutert werden. Die vorgeschlagenen Projekte führen zu mehr 
Klimaschutz bei gleichzeitiger Entlastung des Haushalts in den kommenden Jahren. Folgende 
Projekte der Energieagentur wurden ausgewählt: 
 
 
1. Probemitgliedschaft: 

 
Die Energieagentur hat im Jahr 2016 ca. 600 Ratsuchende kostenlos bei der energetischen 
Sanierung und bei Neubauvorhaben in der Geschäftsstelle in Waiblingen, in den Rathäusern 
der elf Mitgliedsgemeinden im Landkreis oder telefonisch beraten. Mit einer Probemitgliedschaft 
kann Berglen ein Jahr lang das Angebot der Energieagentur zur Organisation, Bewerbung und 
Durchführung einer für die Bürgerschaft kostenlosen Energieberatung in Berglen etablieren. 
 
Sollte sich nach dem Probejahr herausstellen, dass das Bürgerberatungsangebot nicht mehr 
gewünscht wird, endet die Probemitgliedschaft automatisch und es fallen der Gemeinde keine 
Kosten an. Entscheidet sich Berglen innerhalb des Probejahres für eine sich anschließende 
Fortführung der Bürgerberatung mit einer regulären Mitgliedschaft bei der Energieagentur, fällt 
für die Dauer der Probemitgliedschaft nur der halbe Mitgliedsbeitrag an. Der reguläre Mitglieds-
beitrag beträgt pro Kalenderjahr 30 Cent pro Einwohner für die Mitgliedsgemeinde. Im Falle von 
Berglen würden bei einer Mitgliedschaft bei angenommenen ca. 6.200 Einwohnern pro Kalen-
derjahr rund 2.000 € an Mitgliedsbeitrag anfallen. 
 
Im Rahmen der Probemitgliedschaft kann Berglen die gleichen unentgeltlichen Leistungen 
wahrnehmen wie mit einer regulären Mitgliedschaft: 
- Monatlich stattfindende Erstberatung der Bürgerschaft nach Voranmeldung in Räumlichkei-

ten der Verwaltung - auf Wunsch auch alternierend in verschiedenen Ortsteilen. 
- Bei Bedarf Teilnahme der Energieagentur an Ausstellungen, Gewerbeschauen o.ä.  
- Unterstützung bei energierelevanten Veranstaltungen mit Vorträgen. 
 
Eine mögliche spätere reguläre Mitgliedschaft beinhaltet für manche zubuchbaren Leistungen 
der Energieagentur eine „nur“ 7-prozentige Mehrwertsteuer. Als Mitglied der Energieagentur 
würde Berglen zudem beim Landesförderprogramm „KlimaschutzPlus“ bei energetischen Sanie-
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rungen eine um 5 Prozent höhere Förderung erhalten. 
 
 
2. LED-Klassenzimmer: 
 
Mit dem Einsatz von LED-Beleuchtung wird inzwischen eine gleich gute Beleuchtung wie mit 
herkömmlichen Leuchtmitteln bei aber nur ca. halben Stromkosten und höherer Haltbarkeit er-
reicht. Mit einem vom Landkreis geförderten Projekt bietet die Energieagentur jeder Landkreis-
gemeinde den Leuchtentausch auf LED in einem Pilot-Klassenzimmer in einer örtlichen Schule 
an. Die Umsetzung betreut die Energieagentur mithilfe der Landkreisförderung. Die Gemeinde 
trägt je nach Klassenzimmergröße nur die Investitionskosten in Höhe von ca. 1.000 Euro. Mit 
der Maßnahme werden jährlich 400 – 500 Euro Stromkosten eingespart.  
 
 
3. Pilot-Pumpentausch: 

 
Moderne Hocheffizienz-Heizungspumpen sparen gegenüber anderen Modellen bis zu 90% 
Strom ein. Die Energieagentur wird auch bei diesem Projekt vom Landkreis gefördert und bietet 
jeder Landkreisgemeinde einen Pilot-Pumpentausch in einem Heizungskeller in einer ihrer Lie-
genschaften an. Auch hier betreut die Energieagentur die Umsetzung und die Gemeinde trägt 
nur die Investitionskosten. Bei einem Rathaus mit beispielsweise zwei Heizungspumpen beträgt 
die Investition 800 - 1.000 Euro. Mit der Maßnahme lassen sich 300 – 400 Euro Stromkosten im 
Jahr einsparen. Hinzu kommen Einsparungen bei den Wärmekosten durch eine angepasste 
Verteilung des Heizwassers durch die neue Pumpe an den tatsächlichen Bedarf. 
 
 
4. Projekt „Klimaschutz mit System“ (KmS): 
 
Die Energieagentur hat vom Land den Zuschlag zu einem von ihr entwickelten Projekt erhalten. 
Das zu 50 bis 70 Prozent geförderte Projekt „Klimaschutz mit System“ ist für die gemeinschaftli-
che Teilnahme von fünf bis zehn Landkreisgemeinden konzipiert. Es hat eine Projektlaufzeit 
von fünf Jahren und besteht aus drei Schritten:  
 
- Heizungspumpentausch in Liegenschaften der teilnehmenden Landkreiskommunen. Diese 

hochwirtschaftliche Maßnahme zur Verbrauchssenkung (Hocheffizienzpumpen) ist für Kom-
munen mit knapper Personaldecke der ideale Einstieg in ein kommunales Energiemanage-
ment. 

- Einstieg und Durchführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM). Dabei erfolgt 
eine monatliche Verbrauchserfassung und Bewertung, die Schulung des Hausmeisterperso-
nals, die Erstellung von Energieberichten, der Vorschlag von Maßnahmen und die Umset-
zung nichtinvestiver und geringinvestiver Maßnahmen zur Energie- und Kosteneinsparung. 

- Einführung einer Energieleitlinie (EngL) mit Energieeffizienzvorgaben für Planer und Archi-
tekten bei Sanierung und Neubau. Ob die teilnehmenden Gemeinden diesen Schritt gehen 
möchten entscheiden sie erst gegen Ende der Projektteilnahme. 

 
Exemplarisch ist bei ca. acht Liegenschaften (es werden die Nachbarschaftsschule, die neue 
Sporthalle, die Außenstelle der Nachbarschaftsschule in Steinach, die Turn- und Versamm-
lungshalle Steinach, das Kinderhaus Steinach, der Kindergarten Rappelkiste in Oppelsbohm, 
das Rathaus und das Bürgerhaus Rettersburg vorgeschlagen), die hier im Projekt aufgenom-
men werden, mit Kosten i.H.v. ca. 60.000 € zu rechnen. Die Kosten teilen sich auf in Kosten für 
den Pumpentausch, kleininvestive Maßnahmen wie Austausch von Thermostatventilen, hydrau-
lische Heizungsabgleiche sowie Personalkosten. Diese Kosten werden dann durch Zuschüsse 
in Höhe von 50 bis maximal 70 Prozent gefördert, so dass die Gemeinde Berglen bei einer fünf-
jährigen Projektlaufzeit ca. 18.000 € bis ca. 30.000 € an Eigenmitteln beitragen müsste. Die 
angeführten Kosten in Höhe von ca. 60.000 € für die Pumpen sind dabei relativ hoch kalkuliert 
(je Pumpe eher auf 150-200 Prozent) immer unter der Annahme, dass es Unvorhergesehenes 
gibt. Die mitenthaltenen Kosten für Ventilerneuerungen und für hydraulische Heizungsabgleiche 



sind als Maximalkosten angesetzt. Hier wird davon ausgegangen, dass diese meist wesentlich 
geringer ausfallen werden. Je geringer dann diese Kosten ausfallen, umso mehr Maßnahmen 
können umgesetzt werden. 
 
Alle Leistungen werden von der Energieagentur erbracht und organisiert (Pumpentausch; KEM; 
EngL, usw.). Bei ca. 230.000 € an Energiekosten pro Jahr für die Gemeinde Berglen (Was-
ser/Abwasser; Strom und Heizung) kann man dadurch ca. 10% der jährlichen Energiekosten 
einsparen (20% sind mit einem kommunalen Energiemanagement durchaus erreichbar). Dies 
wären ca. 23.000 € Kosteneinsparung jährlich und über die Projektlaufzeit hinaus.  
 
Das Projekt soll über die Ansätze der laufenden Gebäudeunterhaltung finanziert werden. Hier 
stehen z.B. im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von insgesamt 260.500 € zur Verfügung. Das 
Projekt soll frühestens im Jahr 2018 beginnen.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
5. Die Gemeinde Berglen schließt für ein Jahr eine unverbindliche kostenlose Probemit-

gliedschaft bei der Energieagentur Rems-Murr gGmbH ab. Für die Bürgerinnen und 
Bürger in Berglen wird bei der Energieagentur Rems-Murr gGmbH eine kostenlose 
Energieberatung eingerichtet. 
 

6. Der Teilnahme am Pilotprojekt LED-Klassenzimmer wird zugestimmt. Zur Energiekos-

teneinsparung beauftragt die Verwaltung aus laufenden Unterhaltungsmitteln die 

Energieagentur Rems-Murr gGmbH zur Pilot-Umrüstung eines Schulklassenzimmers 

auf LED-Beleuchtung.  

7. Der Teilnahme am Pilotprojekt „Pumpentausch“ wird zugestimmt. Zur Energiekoste-

neinsparung beauftragt die Verwaltung aus laufenden Unterhaltungsmitteln die Ener-

gieagentur Rems-Murr gGmbH zum Pilot-Heizungspumpentausch in einer Liegen-

schaft der Gemeinde. Die Liegenschaft wird von der Verwaltung ausgewählt. 

8. Der Teilnahme am Projekt „Klimaschutz mit System“ wird zugestimmt. Zur Energie-

kosteneinsparung erklärt die Verwaltung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH vor-

behaltlich der endgültigen Förderzusage die Absicht zur Teilnahme am Förderprojekt 

„Klimaschutz mit System“ zum Pumpentausch in kommunalen Liegenschaften und 

zur Durchführung bzw. Einführung eines kommunalen Energiemanagements. 

 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung 
1 x Hausmeister   
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Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
7. Neuerrichtung von Urnenstelen auf den Friedhöfen Bretzenacker und 

Ödernhardt 
 

   

Auf die Sitzungsvorlage 265/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Einleitend führt der Vorsitzende aus, dass er eine Errichtung von drei Stelen für ausreichend 
hält. Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll dann bedarfsgerecht erweitert werden. Er geht davon 
aus, dass man über Jahre hinweg mit drei Stelen auskommen wird.  
 
Die Gemeinderäte Klenk und Jooß sprechen sich für den Vorschlag 1 in Bretzenacker aus. Beim 
Friedhof in Ödernhardt gefällt Vorschlag 3 am besten.  
 
Gemeinderat Scherhaufer hält die Standortwahl beim Friedhof in Ödernhardt nicht für gut. Die 
Stelen sind von außerhalb massiv zu sehen.  
 
Herr Kisa teilt hierzu mit, dass die Standortwahl in Ödernhardt schwierig war. Die einzige Mög-
lichkeit war entlang des Hauptweges. Es wird aber sicher gestalterische Möglichkeiten geben, 
eine Heckenpflanzung direkt hinter den Stelen vorzunehmen, damit sie von der Straße her et-
was verdeckt sind.    
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, auf dem Friedhof Bretzenacker Vorschlag 1 zu 
realisieren. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss, auf dem Friedhof Ödernhardt Vor-
schlag 3 (drei rechte Stelen) zu realisieren. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Urnenstelenanlagen auf den Friedhöfen Bretzenacker (Variante 1) und Ödernhardt 
(Variante 3) werden entsprechend dem Angebot der Firma Kronimus AG errichtet. Die 
Verwaltung wird zur Vergabe der Arbeiten ermächtigt. Der Bauhof der Gemeinde Berglen 
wird beauftragt, die zusätzlich anfallenden Arbeiten, wie in der Vorlage dargestellt, durch-
zuführen.  
 
Verteiler: 1 x Kämmerei    
 



 
 

 

 
 

Neuerrichtung von Urnenstelen auf den Friedhöfen Bretzenacker und 
Ödernhardt 

 
 
Nach der Errichtung der Urnenstelenanlagen auf den Friedhöfen Oppelsbohm, Steinach, Höß-
linswart, Vorderweißbuch, Rettersburg, Öschelbronn und Reichenbach ist in diesem Jahr die 
Errichtung jeweils einer Urnenstelenanlage auf den Friedhöfen in Bretzenacker und Ödernhardt 
vorgesehen. Nach deren Fertigstellung kann dann bereits auf neun von zwölf Friedhöfen diese 
Bestattungsform angeboten werden. Es ist beabsichtigt im Jahr 2018 auch die Friedhöfe in 
Kottweil, Streich und Lehnenberg mit entsprechenden kleineren Anlagen auszustatten.  
  
Auf dem Friedhof in Bretzenacker ist die Stelenanlage am Hauptweg zu den Urnengräbern vor-
gesehen. Es werden zwei Gestaltungsvorschläge vorgestellt. Vorschlag 1 beinhaltet eine Ste-
lenanlage mit insgesamt zwölf Kammern, welche bei Bedarf um weitere sechs Kammern erwei-
tert werden kann. Vorschlag 2 beinhaltet eine Anlage mit insgesamt zehn Kammern, die eben-
falls um sechs Kammern erweitert werden kann (Anlage 1).  
 
Die Kosten  einer dreiteiligen Stelenanlage betragen entsprechend dem Angebot der Firma 
Kronimus brutto 9.210,60 € für den Gestaltungsvorschlag 1 und 8.855,98 € für den Gestal-
tungsvorschlag 2. Das Angebot umfasst die Lieferung der Urnenstelen inklusive Montage. Die 
Kosten für die zusätzlich anfallenden Arbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden sollen (Fun-
dament gießen, Belagsarbeiten, etc.) betragen nach Berechnung der Technischen Verwaltung 
voraussichtlich ca. 2.500,00 €.  
  
Des Weiteren ist vorgesehen auf dem Friedhof in Ödernhardt ebenfalls eine Urnenstelenanlage 
zu errichten. Als Standort hat sich nach einer Ortsbesichtigung mit den Fachleuten der Firmen 
Kronimus AG aus Iffezheim und der Verwaltung ein Standort entlang des bestehenden Haupt-
weges ergeben (Anlage 2). Hier soll vorerst eine Stelenanlage bestehend aus drei Stelen er-
richtet werden. Bei Bedarf kann die Anlage seitlich mit weiteren Elementen erweitert werden.  
 
Das Angebot der Firma Kronimus für die Vorschläge 1 bis 4 beläuft sich inklusive Montage auf 
brutto 9.468,68 €, für den Vorschlag 5 auf 9.574,74 €. Auch hier  würde der Bauhof die restli-
chen Arbeiten durchführen. Die Kosten für die Arbeiten des Bauhofs belaufen sich nach Schät-
zung der Technischen Verwaltung auf ca. 3.000,00 €.  
  
Die Firma Kronimus hat bereits auf den anderen Friedhöfen in Berglen die Anlagen errichtet 
und sich als verlässlicher Partner bewährt. Außerdem ist vorgesehen das Erscheinungsbild aller 
Stelenanlagen einheitlich auf allen Friedhöfen zu gestalten. Die Angebote der Firma Kronimus 
lassen jeweils eine freihändige Vergabe der Bauleistungen zu. Die Wertgrenze nach der Verga-
be- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) hierzu beträgt 20.000 € zuzüglich Umsatz-
steuer. Dies wird in beiden Fällen unterschritten.  
  
Im Vermögensplan 2017 ist für die Neuanlage von Grabfeldern ein Betrag in Höhe von 45.000 € 
eingestellt. Die Fertigstellung ist aufgrund langer Liefer- und Herstellungszeiten bis Ende Juli 
2017 vorgesehen. 
 
 
  
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/265/2017 75 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.02.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Urnenstelenanlagen auf den Friedhöfen Bretzenacker und Ödernhardt werden ent-
sprechend dem Angebot der Firma Kronimus AG nach Auswahl der Gestaltungsvor-
schläge durch den Gemeinderat errichtet. Die Verwaltung wird zur Vergabe der Arbeiten 
ermächtigt. Der Bauhof der Gemeinde Berglen wird beauftragt, die zusätzlich anfallenden 
Arbeiten, wie in der Vorlage dargestellt, durchzuführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei    
 

 











Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.02.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED - 3. Phase 

 
   

    
Hierzu liegt die Sitzungsvorlage 266/2017 vor. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Ausschreibung für die Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung auf LED-Leuchtmittel in den Ortsteilen Birkenweißbuch, Vorderweißbuch, 
Streich, Hößlinswart, Bretzenacker, Öschelbronn, Rettersburg, Spechtshof und Reichen-
bach durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung  
 



 
 

 

 
 

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED - 3. Phase 
 
 
Bereits in den Jahren 2014 und 2015 hat die Gemeinde Berglen einen Teil der Straßenbeleuch-
tung auf LED-Leuchtmittel umgerüstet (insgesamt 429 Stück). In der dritten Phase sollen nun 
weitere 266 Leuchtkörper in den Ortsteilen Birkenweißbuch, Vorderweißbuch, Streich, Hößlins-
wart, Bretzenacker, Öschelbronn, Rettersburg, Spechtshof und Reichenbach ausgetauscht 
werden.  
 
Am 24.03.2016 wurde beim Bundesamt für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ein 
entsprechender Förderantrag gestellt, der am 06.09.2016 positiv beschieden wurde. Die bewil-
ligte Zuwendung beträgt 20,00 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 
29.741,00 €. Die Förderzusage gilt bis zum 30.09.2017. 
 
Um den Zeitplan einhalten zu können, soll die Umrüstung der Straßenbeleuchtung nun zeitnah 
ausgeschrieben werden. Die Submission der Angebote soll am 31.03.2017 um 11.00 Uhr sowie 
die Vergabe, nach der Wertung der Angebote durch die Firma ksm consult, in der Gemeinde-
ratssitzung am 09.05.2017 erfolgen. 
 
Die Wertung der Angebote erfolgt analog der Vorjahre nach den vier Kriterien: 
 

- CO2-Einsparung max. 50 Punkte 
- Lebensdauer  max. 30 Punkte 
- Preis   max. 15 Punkte 
- Design   max.   5 Punkte 

 
Es ist mit einer Investitionssumme i.H.v. ca. 150.000,00 € zu rechnen. Die Mittel sind im Haus-
haltsplan 2017 berücksichtigt.  
 
Mit der Umsetzung der dritten Umrüstungsphase werden, über die gesamte Lebensdauer ge-
rechnet, insgesamt 696 Tonnen CO2 sowie 1.180.300 kWh Strom eingespart.  
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Ausschreibung für die Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung auf LED-Leuchtmittel in den Ortsteilen Birkenweißbuch, Vorderweißbuch, 
Streich, Hößlinswart, Bretzenacker, Öschelbronn, Rettersburg, Spechtshof und Reichen-
bach durchzuführen. 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/266/2017 656.4 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.02.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.02.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
9. Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa - Freigabe der Nachtrags-

vereinbarungen und Kostenfortschreibung 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 275/2017 und die Tischvorlage zur Sitzungsvorlage wird verwiesen. 
Diese sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend beschließt der Gemeinderat einstimmig: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge: 
 

 Straßen- und Landschaftsbau, Fa. Rossaro, Aalen mit 5.954,16 € brutto sowie 

 Heizungsinstallation, Fa. Höss, Schorndorf, mit 678,06 € brutto sowie 

 Sportplatzbau, Fa. Bonasch, Berglen, mit 7.938,29 € brutto. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa - Freigabe der 
Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung 

 
 
Bisher sind keine weiteren Nachtragsvereinbarungen eingegangen. 
 
Die Gemeindeverwaltung wird zur Gemeinderatssitzung am 14.02.2017 ggf. eine Tischvorlage 
mit bis dahin evtl. eingehenden Nachtragsvereinbarungen erstellen sowie eine aktuelle Kosten-
fortschreibung nachreichen.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die Nachträge und nimmt die Kostenfortschreibung zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/275/2017 563 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.02.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 

















































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.02.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Entschädigung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Bundestags-

wahl 2017 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 263/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 

 

Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden bei der Bundestagswahl am 24. September 

2017 nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt (Akten Bundestagswahl 2017)   
 



 
 

 

 
 

Entschädigung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der 
Bundestagswahl 2017 

 
 

Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Die organisato-

rische Durchführung der Wahl bedarf der Mitwirkung zahlreicher ehrenamtlich tätiger Bürgerin-

nen und Bürger. In der Gemeinde Berglen werden insgesamt 60 Wahlhelferinnen und Wahlhel-

fer eingesetzt. 

 

Nach der Bundeswahlordnung kann den Mitgliedern der Wahlvorstände für die Tätigkeit am 

Wahltag ein Zehrgeld in Höhe von 21,00 Euro gewährt werden.  

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Gemeinden eine höhere Entschädigung zahlen, 

z.B. nach der örtlichen Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

(Höchstsatz in Berglen 52,00 Euro / Tag). Solche erhöhten Entschädigungen für Mitglieder 

der Wahlorgane sind jedoch im Rahmen der Wahlkostenerstattung nach § 50 Bundeswahlge-

setz (BWG) nicht erstattungsfähig. Die Mehrkosten (max. 1.860 Euro) sind von der Gemeinde 

Berglen zu tragen. 

 

Da es wichtig ist den Einsatz der Helferinnen und Helfer entsprechend zu honorieren, wird sei-

tens der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, eine höhere Entschädigung nach der örtlichen 

Satzung zu bezahlen. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden bei der Bundestagswahl am 24. September 

2017 nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt (Akten Bundestagswahl 2017)   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/263/2016 062.21 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.02.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.02.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Einziehung einer Teilfläche des öffentlichen Feldweges 2 Flst. 74 auf Ge-

markung Reichenbach 
 

   

    
Der Vorsitzende verweist in seinem Sachvortrag auf die Sitzungsvorlage 272/2017, die Bestand-
teil des Protokolls ist.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1. Die im nachfolgenden Flurkartenausschnitt gekennzeichnete Teilfläche des öffent-

lichen Weges Feldweg 2 Flst. 74, Gemarkung Reichenbach, ist für den öffentlichen 
Verkehr entbehrlich. Die Teilflächen werden deshalb gemäß § 7 Abs. 1 StrG einge-
zogen und verlieren die Eigenschaft eines öffentlichen Weges. Widerrufliche Son-
dernutzungen entfallen. 

2. Die Verwaltung wird mit der Veräußerung der Teilfläche nach erfolgter Vermessung 
beauftragt. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Ordnungsamt     
 



 
 

 

 
 

Einziehung einer Teilfläche des öffentlichen Feldweges 2 Flst. 74 auf 
Gemarkung Reichenbach 

 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.11.2016 beschlossen, das Verfahren 
zur Einziehung einer Teilfläche des öffentlichen Weges Feldweg 2 Flst. 74, Gemarkung Rei-
chenbach, gemäß § 7 Abs. 1 des Straßengesetzes (StrG) durchzuführen, da die betreffende 
Fläche für den öffentlichen Verkehr entbehrlich ist. 
 
Die vorgesehene Einziehung wurde aufgrund dieses Beschlusses gemäß den Bestimmungen 
des Straßengesetzes in der Ausgabe des Amtsblatts Nr. 49 vom 08.12.2016 öffentlich bekannt-
gemacht. Einwendungen gegen die Einziehung sind nicht eingegangen. 
 

 

 
   
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/272/2017 785.04 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.02.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Die im nachfolgenden Flurkartenausschnitt gekennzeichnete Teilfläche des öffent-

lichen Weges Feldweg 2 Flst. 74, Gemarkung Reichenbach, ist für den öffentlichen 
Verkehr entbehrlich. Die Teilflächen werden deshalb gemäß § 7 Abs. 1 StrG einge-
zogen und verlieren die Eigenschaft eines öffentlichen Weges. Widerrufliche Son-
dernutzungen entfallen. 

2. Die Verwaltung wird mit der Veräußerung der Teilfläche nach erfolgter Vermes-
sung beauftragt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Ordnungsamt     
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.02.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
12. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über mehrere bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
gene Spenden: 
 

 Susanne u. Stefan Eber  Entschädigung Fahrdienst   318,85 € 
 Betrag wird gespendet   

 Ing.Büro Riker + Rebmann  Spende für Sporthalle   500,00 € 

 Küchenstudio Negele   Spende für Sporthalle   100,00 € 
  
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.02.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
13. Ausscheiden von Martina Lang aus dem Gemeinderat zum 28. Februar 

2017 infolge Wegzug aus der Gemeinde 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 267/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Anlässlich des Ausscheidens von Frau Gemeinderätin Lang blickt der Vorsitzende noch einmal 
zurück auf die Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014, bei der Frau Lang mit Kandidatur auf der 
Liste der Freien Bürger Berglen mit 526 Stimmen im Wohnbezirk VII direkt gewählt wurde. So-
wohl im Verwaltungs- und Finanzausschuss, als auch im Kulturbeirat war sie vertreten. Inner-
halb der Amtszeit wurden zahlreiche wichtige Projekte realisiert. Frau Gemeinderätin Lang hat 
außerdem beim Kulturprogramm mitgewirkt, den Aufbau der Partnerschaft mit der Gemeinde 
Gaschurn begleitet und als Selbständige den Fokus auf Wirtschaftlichkeit, Haushaltsdisziplin, 
Schuldenabbau und Vermeidung von Steuer- und Gebührenerhöhungen gelegt. Außerdem wur-
de Wert auf Fairness und sachliche Diskussion gelegt.  
Der Vorsitzende dankt Frau Gemeinderätin Martina Lang für das ehrenamtliche Engagement 
und übergibt ihr zum Abschied ein Präsent der Gemeinde. 
 
Gemeinderätin Lang bedankt sich abschließend für die Zeit im Gremium und das faire Umgehen 
miteinander.  
 
Anschließend wird über den Beschlussantrag abgestimmt. 
 
Protokollnotiz: Gemeinderätin Lang ist befangen und nimmt an der Beschlussfassung nicht teil.  
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass Frau Martina Lang mit dem Verlust ihrer Bürgereigen-
schaft die Wählbarkeit nach § 28 GemO zum 28. Februar 2017 verliert. Die Voraussetzung 
für ein Ausscheiden aus dem Gemeinderat nach § 31 Abs. 1 GemO liegt vor. 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 

  1 x Hauptamt   
 



 

 
 

 

 
 

Ausscheiden von Martina Lang aus dem Gemeinderat zum 28. 
Februar 2017 infolge Wegzug aus der Gemeinde 

 
 

Frau Gemeinderätin Martina Lang hat mitgeteilt, dass sie ihren Hauptwohnsitz zum 1. März 

2017 nach Schorndorf verlegen wird.  

 

Mit diesem Wohnortwechsel verliert Frau Lang das Bürgerrecht in Berglen und scheidet mit 

dem gleichzeitigen Verlust der Wählbarkeit aus dem Gemeinderat der Gemeinde Berglen aus (§ 

31 i.V.m. § 28 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg). 

 

Das Ausscheiden aus dem Gemeinderat tritt automatisch ein. Zur Klarstellung der Rechtslage 

trifft der Gemeinderat jedoch die Feststellung, ob die Voraussetzung für ein Ausscheiden vor-

liegt.  

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stellt fest, dass Frau Martina Lang mit dem Verlust ihrer Bürgereigen-

schaft die Wählbarkeit nach § 28 GemO zum 28. Februar 2017 verliert. Die Voraussetzung 

für ein Ausscheiden aus dem Gemeinderat nach § 31 Abs. 1 GemO liegt vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 

1 x Hauptamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/267/2017 022.133 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.02.2017 öffentlich Entscheidung 
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